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Uber die geschichtlichen Grundlagen des modernen
Nationalstaates!

Die politische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts steht unter dem
Zeichen des Nationalstaates. Er ist eine spezifisch moderne, und zwar
urspriinglich abendlindische Erscheinung, und heute schickt er sich an,
tiber die europiisch-amerikanische Zone hinaus auch Asien zu erobern.

Die wissenschaftliche Erfassung des Nationalstaates ist erschwert durch
die Unklarheit des zugrunde liegenden Wortes. Das Wort Nationalstaat
gehort nicht zu den wissenschaftlichen Begriffen, die in der Studierstube
mit der Absicht auf Wahrheit, d. h. Klarheit und Eindeutigkeit, konstruiert
werden. Es ist eine geschichtliche Idee oder, wenn Sie wollen, ein Schlag-
wort, erwachsen im Kampf um geschichtliche, politische Wirkung. Daher
ist es so vieldeutig, schillernd und widerspruchsvoll, wie es politische
Schlagworte sein miissen, die moglichst viele Anhinger gewinnen, zur
Sammlung rufen wollen und selber auch im Laufe der Geschichte von
ganz ungleichen Michten in ihren Dienst genommen wurden.

1

All den bunten Theorien und Realisationen des Nationalstaates gemein-
sam erscheint wohl die eine Forderung, erwachsen aus dem Gegensatz
oder in der Vertiefung zu dem unmittelbar vorausgehenden, monarchisch-
absolutistischen Staat: der politische Korper sei kein zufillig und duBetlich
zusammengetrafftes, mechanisches Konglomerat, vielmehr eine organische
Gemeinschaft. Doch iiber die entscheidende Frage, welches denn der
staatsbildende Gemeinschaftsfaktor sein soll, bestehen vorab zwei sehr
verschiedene Grundanschauungen. Die eine Grundanschauung oder Wurzel
der Nationalstaatsidee betont vorab den subjektiven, willensmiBigen, die
andere den objektiven, sachlichen Charakter der Staatsgemeinschaft. Jene,
der Aufklirung entsprossen, ist noch heute vornehmlich bei den Mutter-
volkern der Auf klirung, den Angelsachsen und Franzosen, lebendig. Die

! Erschien in franzésischer Ubersetzung unter dem Titel: Les bases historiques de l'état
national moderne, in: L’esprit international, Paris, 13° année, No s52/1er octobre 1939.
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andere, aus der Romantik geboren, wird besonders in der deutschen,
vielfach auch osteuropiischen Theorie und Praxis betont. Nach der er-
steren ist der Nationalstaat eine bewulBte, subjektive Willensgemeinschaft,
die konkrete Verwirklichungsform des subjektiven Selbstbestimmungs-
rechtes der Volker, der Staat umfalt jene, die ihm — gleichgiiltig aus wel-
chen Griinden — angehdren wollen; die letztere betrachtet als Staats-
grundlage eine objektive Lebensmacht, die geschichtlich gewordene Kul-
tur, namentlich die Sprachgemeinschaft.

Die Aufklirung des 18. Jahrhunderts, jene Auflehnung des vernuntt-
stolzen, selbstbewuBt gewordenen Menschen gegen die traditionellen irra-
tionalen Bindungen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft, Religion, barg in
ihrem werbenden Ideenschatz auch das Postulat des Selbstbestimmungs-
rechtes der Volker, der gesamten Volkseinheiten, nicht bloB3 ihrer aristo-
kratischen Oberschichten. Zu dem innerpolitischen, staatsrechtlichen Ideal
der Volkssouverinitit, der souveraineté du peuple, gesellt sich als Korrelat
auBenpolitisch, volkerrechtlich die Forderung der souverainetés des peuples.
Das Volk soll nicht nur iiber seine Regierung bestimmen, es soll auch
iiber seine Staatszugehorigkeit entscheiden. Die Staatsgrenzen sollen alle
jene und grundsitzlich nur jene erfassen, die diesem Staat angehéren
wollen. Vorab vom dritten Stand, dem Biirgertum getragen, zielte er auf
Beseitigung der Herrschaftsstaaten, auf Wiedergeburt der genossenschaft-
lichen Staatsidee. Der Gemeinschaftskorper, die Kommune, die einst ihre
Freiheit unter den Fiirsten eingebiiBt hatte, sollte nun in rdumlich viel
groBerer Gestalt wiedererstehen. Es war eine Antwort auf die Uberspan-
nung der dynastischen Regicrungen, welche die Untertanen wie Geschifts-
inventar, wie Hausrat behandelt, gekauft, getauscht, erheiratet, erbgeteilt
hatten, eine Auflehnung wider die Politik der dynastischen Familienbiind-
nisse, Erbvertrige, Erbfolgekriege, cine Reaktion auf die Forderungen
des allmichtig gewordenen Fiirstenstaates. Wo das Volk seit Jahrhunder-
ten durch die Fiirsten zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweilit
worden war, wie in Frankreich, wurde der konkrete GrofBstaat nicht ver-
worfen, nur sollte er vom Volke ausdriicklich bejaht und von ihm, vom
dritten Stand, auch regiert werden. Das Passiv-Volk wurde Aktiv-Volk,
eine Nation im neuen, aufklirerischen Sinne dieses Wortes. Das Plebiszit
soll nicht nur tber die Regierungsform, sondern auch tber die Staats-
zugehorigkeit des Volkes entscheiden. Seine ziindenden Vorbilder fand
das Selbstbestimmungstecht in den naturrechtlichen Freiheitserklirungen
der Nordamerikaner (von 1774—1776) und ihrem erfolgreichen Unab-
hingigkeitskrieg. In Europa warf sich vorab der franzosische National-
konvent zum Vorkimpfer der Selbstbestimmungsidee auf.
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Eines vorab scheidet das Selbstbestimmungsrecht der Aufklirung von
der spiteren Ausgestaltung der Theorie im 19. unid 20. Jahrhundert: Die
Motive, aus denen heraus die Bevolkerung ihre konkrete Staatszugehorig-
keit frei wihlt, sind nicht eng umgrenzt, auf keinen Fall primir sprachlich
oder cthnisch. Sie sind sehr mannigfaltig und gelten im letzten Grunde
als nebensichlich. Die geschichtliche Konstellation brachte dies mit sich.
Da in der englisch-franzosischen Aufklirung namentlich der Freiheits-
kampf der englischen Siedler in Nordamerika gegeniiber dem englischen
gleichsprachigen Mutterland die Aufmerksamkeit der Welt erregte, konnten
sprachliche oder ethnische Besonderheiten kein Monopol beanspruchen.
Aus geographischen, partikularistischen, verfassungsrechtlichen und kon-
fessionellen Wurzeln heraus hatten die Niederlande 1581, in einer Uber-
gangszeit vom mittelalterlichen zum modernen Selbstbestimmungspro-
gramm, ihre Unabhingigkeit gegeniiber Spanien proklamiert. Geogra-
phische Fern- und Sonderlage und politische Gegensiitze nihrten die Frei-
heitskimpfe der Nord-, Mittel- und Stidamerikaner gegen die gleichspra-
chigen Mutterlinder, gegen England, Spanien, Portugal, und sie spielen
auch mit bei der autonomistischen Politik der britischen Dominions (Ka-
nada, Neufundland, Stdafrika, Australien, Neuseeland), ja selbst bei der
Nationalbewegung der buntscheckigen indischen Volker: bedienen sich
die letzteren doch vielfach der englischen Sprache als eines Verstindigungs-,
ja Einigungsmittels im Ringen gegen England.

In diesem rein formalen, rationalistischen, individualistischen, revolu-
tiondren, sachlich ungebundenen Sinne ist die Freiheit der Volker auch
nach dem Wiener Kongrel3 den neuen Metternichschen Schlagworten der
Tradition, der Restauration, des Legitimismus gegeniibergestellt worden.
Die Franzosen (man denke an die klassische, von Renan nach dem Verlust
von Elsa-Lothringen 1882 ausgesprochene Formel) und Angelsachsen,
insbesondere auch die amerikanischen Theorien, haben sic bis heute fest-
gehalten, iiber die Monroedoktrin (1823) und tiber die Plebiszite zur Zeit
Napoleons III. bis zu Wilsons Postulat der Selbstbestimmung der Voélker
(1918).

Als ein Verwirklichungsmittel des Selbstbestimmungsrechtes der Volker
hat das Plebiszit auch bei der Liquidation des Weltkrieges Dienste ge-
leistet. Und doch wurden 1919/20 solche Volksentscheide nur in ganz be-
stimmten Gebieten abgehalten, ausschlieBlich in sprachlichen Grenzgonen.
Das subjektive Selbstbestimmungsrecht hat eine Verengerung erfahren,
eine Versachlichung, eine Umbiegung zugunsten eines objektiven, duller-
lich feststellbaren Merkmals: der sprachlichen Zugehorigkeit. Und diese
Verengerung hatte schon lange vor dem Weltkrieg sich durchgesetzt,
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sogar in offenkundigem Widerspruch zum Selbstbestimmungsrecht: unter
Hinweis auf die Sprachgemeinschaft sind z. B. 1871 die Elsdsser gegen
ihren Willen dem Deutschen Reich einverleibt worden.

11.

Warum diese sachliche Verengerung? Weshalb die Versteifung auf ein
duBerlich feststellbares, gleichbleibendes Prinzip? Wieso wird die Nation
als subjektive Willensgemeinschaft zuriickgedringt durch die Nation als
objektive Lebensgemeinschaft, namentlich Sprachgemeinschaft? Ein Grund
liegt zunichst in einer Wandlung der Weltanschanung von der Aufklirung
hiniiber zur Romantik. Vorab deutschen Ursprungs, hat sie rasch auch
in Osteuropa Anhinger gefunden. Dem Vernunfts- und Menschheitskultus
der Aufklirung, den rationalistischen, individualistischen und gleichzeitig
kosmopolitischen Forderungen des 18. Jahrhunderts stellten sich nun wieder-
um die geschichtlich gewachsenen irrationalen Kollektivmichte gegeniiber
und voran. Jedes Einzelvolk schitzt seinen besonderen, nur ihm eigenen
Volksgeist und dessen iibetlieferte AuBerungen, das geschichtlich gewor-
dene Recht z. B. gegeniiber dem rationalen Naturrecht oder dem importier-
ten fremden Recht (das deutsche Recht z. B. gegeniiber dem r&mischen).
Diese nationale Kultur der Romantik war freilich noch sehr weiten und
schillernden Inhaltes. Der Glaube an grofle, gemeinsame Besonderheiten
des Volkes: Abstammung, Rasse, Sprache, Sitte, Recht, Kunst lag ihr zu-
grunde. Jedes Volk sollte — hier wirkte zunichst noch die weltbiirgerliche
Aufklirungszeit nach — seinen besonderen Beitrag zur Weltkultur leisten.

Unter den konkurrierenden Gemeinschaften hat in der Folge die Sprach-
gemeinschaft alle anderen als staatliches Bindemittel zuriickgedringt. In
der Sprachgemeinschaft sah man das wahre Volkstum, den ,,Volksgeist®,
ja die Rasse verkorpert. Und obwohl ethnische und kulturelle (auch sprach-
liche) Gemeinschaften sich auf ganz ungleiche Weise fortpflanzen, die
ersteren durch physiologische Vererbung, die letztere durch Erziehung,
Tradition, so ist jener Irrtum doch begreiflich. Jede Sprache, selber ein
Erzeugnis der Geschichte, macht wieder Geschichte, trigt wesentlich dazu
bei, die Volker geistig zu formen.

Von da aus war es nur noch ein Schritt bis zur Forderung, die Sprach-
gemeinschaft, die Sprachnation, die Kulturnation miisse auch die Basis
des Staates sein, der Staat habe ihren Schutz und ihre Forderung zu tbet-
nehmen. Als staatliches Bindemittel besitzt die Sprache auch duflere Vor-
ziige; als Massenkulturgut ist sie bei jedermann leicht feststellbar; auller-
dem eignet ihr eine bestimmte, rdumliche Zone, meist ein zusammen-
hingendes, gegen andere Sprachen abgegrenztes Territorium.
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I11.

Die Hochschitzung der Sprache in der Romantik ist der Abschluf} einer
langen, geschichtlichen Entwicklung, der k#lturellen Bedentungssteigerang der
europdischen 17 olkssprachen.

Sie ist gewissermallen eine Spitfolge der Erfindung des Alphabetes,
der Lautschrift, dieser GroBleistung des alten vorderen Orients. Der Ferne
Osten, mit seiner uralten Bilderschrift, die eine Verstindigung iber
mehrere Sprachen hinweg ermdglicht, aber nur von diinnen alten Bil-
dungsschichten bis zum letzten beherrscht wird, hitte weder die Sprache
noch den sprachlich einheitlichen Nationalstaat originir schaffen kénnen.

Aber auch in den Lindern der Lautschrift ist die gewaltige Bedeutungs-
steigerung der Sprache zunichst eine spezifisch abendlindische, west- und
mitteleuropiische Erscheinung. Ihre hohe kulturelle und politische Be-
deutung eroberten die Volkssprachen West- und Mitteleuropas seit dem
14. Jahrhundert, zahlreiche osteuropiische Idiome sogar erst im 19. Jahr-
hundert. Das abendldndische Mittelalter stand nicht blofl unter dem Zeichen
der romischen Reichsidee und der romisch-christlichen Einheitskultur,
sondern auch der rémischen Weltsprache. Das Lateinische war die Sprache
der herrschenden Kulturmacht, der Kirche. Gewil} hat diese auch aus den
Bediirfnissen der Mission heraus, fiir Predigt und Gebet unter dem Volke,
von jeher auch die angestammten Idiome verwendet, ja geschult. Doch
erst die Entstehung einer Laienkultur in Westeuropa, getragen von spe-
zifisch abendlindischen Stinden, den Rittern und Biirgern, mit ihren be-
sonderen Bediirfnissen und ihrem eigenen Fiihlen und Denken, offenbarte
ganz die Schranken des vorab von der Kirche weitergebildeten Latein.
Durch die religivsen Bewegungen des ausgehenden Hochmittelalters:
Bettelorden, Mystik und besonders der Reformation und Gegenreforma-
tion — wiederum rein abendlindische, an den Raum des romischen Chri-
stentums gebundene Vorginge — drangen die Volkssprachen in mich-
tigem Strome sogar in das kirchliche, religiose Verwendungsgebiet ein.
Die gegnerischen Glaubensrichtungen warben in seiner Sprache um die
Gunst des Volkes; nach dem Vorgang der mittelalterlichen religitsen
Opposition Wicliffs, der Hussiten, férderten die Reformatoren die Landes-
kirchen und Freikirchen, die Landessprache aufs stirkste. Ohnehin spielte
bei ihnen die Predigt (meistens im Volksidiom gehalten) eine viel
groBere Rolle als die Liturgie. Die Bibeliibersetzungen des konfessionellen
Zeitalters, durch den jungen Buchdruck weithin verbreitet, steigerten die
Ausdrucksfihigkeit und die Veteinheitlichung der einzelnen Sprachen un-
gemein. Die wachsende Schriftlichkeit der Kultur — vorab geférdert
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durch die westeuropiische Erfindung des Buchdrucks — schliff die mund-
artlichen Unterschiede ab und beschleunigte den Siegeszug der grofBriu-
migen Verkehrs- und Gemeinsprache; Buchdrucker und Schriftsteller
waren an einem riumlich ausgedehnteren Leserkreis schon wirtschaftlich
interessiert. Die groBen Schriftsteller des Spatmittelalters und vorab der
Neuzeit mehrten durch ihre Meisterwerke den Wert der Sondersprache,
als des Schlissels zu diesen Geistesschitzen; mochten diese geistigen
Fiihrer selber oft unpolitisch, weltbiirgerlich denken, so haben sie durch
die formale und inhaltliche Bereicherung der nationalen Sprache und Lite-
ratur ungewollt dem spiteren Nationalstaat entscheidende Vorspann-
dienste geleistet.

Trotz dieser Emanzipation der Sonderidiome wire der Weltsprache,
dem Latein, vielleicht noch ein lingeres Fortleben als europiisches, iiber-
nationales Verstindigungsorgan beschieden gewesen. Doch der antikisie-
rende Eifer der Humanisten — auch sie sind eine westeuropiische Er-
scheinung — hat diese Méglichkeit vollends unterbunden. Indem sie das
Latein von den mittelalterlichen Verdnderungen reinigten, es auf den
klassischen Stil Ciceros zuriickschnitten, wurde es nicht nur schwerer er-
lernbar, mehr als je zur Gelehrtensprache eingeengt, sondern vor allem
ein totes, erstarrtes Idiom, anders als das von den Humanisten belichelte
mittelalterliche Latein, das fiit neue, den Romern unbekannte Sachen un-
bedenklich neue Worter bzw. neue Bedeutungen geschaffen hatte. Einzig
in den Volkssprachen pulsierte fortan wirkliches Leben, nur sie hielten
mit dem Weitergang der Welt Schritt.

Mancher Europier erwartete, aus ihrem Wettkampf werde eine Sie-
gerin, eine neue europiische Gemein-, zum mindesten Bildungs- (nicht
nut Gelehrten-)sprache hervorgehen. Die hochentwickelte Sprache des
glinzenden Hofes von Frankreich wurde tatsichlich zur neuen Standes-
sprache der europiischen Gesellschaft. Wiirde sie dereinst auch die unteren
Schichten erobern, die andern Sondersprachen austilgen? Bei all seiner
Liebe zum Sprachenreichtum unserer Erde war der Weltbiirger Herder
im Aufklirungszeitalter tiberzeugt, es werde nach dem Vorgang der euro-
piischen Regenten bald alles franzosisch reden.

Doch die Erwartung erfiillte sich nicht. Nicht nur hat die Machtpolitik
Napoleons I. dem Franzdsischen viele Gegner erweckt. Entscheidender
ist ein anderes. Mit der europiischen Aristokratie fiel die neue Standes-
sprache, das Franzosische, und mit ihr die lebendige Weltsprache, end-
giiltig. Die soziale, politische und kulturelle Demokratisierung des 19
Jahrhunderts bedeutete die Vorherrschaft der unteren, der einsprachigen,
der muttersprachlichen Schichten, bewirkte den Endsieg der territorialen
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Volksidiome, der Nationalsprachen iiber die Weltsprache. Selbst halb
schlummernde Dialekte sind, jetzt namentlich in Osteuropa, zu neuem
Leben erwacht und haben sich nach ihren westeuropiischen Vorgingern zu
Gemein- und Schriftsprachen entwickelt. Das intensivere Verkehrsleben kam
ihrer Vereinheitlichung zustatten, ihrem Siegeszug in vertikaler Richtung,
durch alle Schichten des Volkes hindurch, und horizontal iiber alle 6rt-
lichen Dialekte hinweg.

In engster Wechselwirkung mit diesem Aufstieg der nationalen Sprache
ging auch jener der nationalen Literaturen und Kulturen. Der Niedergang
des Lateins als europiische Bildungssprache hat, zusammen mit der reli-
giosen und politischen Differenzierung, das Abendland nicht nur sprach-
lich, sondern auch kulturell stirker aufgespalten. Jede einzelne Sprache
vermittelt schon durch ihren Bau und Wortschatz, noch mehr aber durch
die Literatur, ihren Angehorigen ein eigenes Denken und Fithlen, ein ge-
meinsames Sondergut von Weltanschauung, Wesen, Dichtung, politi-
schen, rechtlichen und moralischen Vorstellungen und gibt diese auf dem
Wege der Erziehung an die folgenden Generationen weiter. Gerade des-
wegen ist die Romantik zur Gleichstellung von Sprachgemeinschaft und
Volksgeist gelangt.

Eine neue, biirgerliche Bildungsschicht, Journalisten, Advokaten, Leh-
rer, Studenten, war auch aus Karriere-Riicksichten an der Durchsetzung
ihrer Sprache interessiert — zunichst eine kleine, aber aktive Minderheit —;
diese Intellektuellen wulBten die neuzeitlichen Propagandamittel, vorab
die Presse, fiir ihre Zwecke zu meistern.

IV.

Die kulturelle Steigerung und Differenzierung der Volkssprachen und
nationalen Kulturen hitte allein noch nicht notwendig zum sprachlich ge-
schlossenen Nationalstaat und zu den politischen Sprachkimpfen der jiing-
sten Vergangenheit gefithrt. Wenn die Sprache aus einer kulturellen eine
eminent politische Angelegenheit wurde und die Ideen der Romantik
von der Politik aufgegriffen wurden, so war diese Wendung u. a. eine
irrationale, ungeahnte Begleiterscheinung und Nebenfolge der tiefgehenden
Strukturinderung des neuseitlichen Staates. Vorwiegend unter dem Druck
der michtigen zwischenstaatlichen Spannung, die das moderne Mehr-
staatensystem, das Gleichgewicht der Michte, mit sich brachte, vollzogen
die Staaten eine politische und moralische Festigung: eine michtige Zu-
sammenfassung ihrer Krifte und weiterhin eine Verbreiterung der tra-
genden Basis, die Demokratisierung. Alle diese Verinderungen hatten un-
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gewollt die Sprache politisiert. Und nun tibernahm der Staat die Ideologie
des sprachlich geschlossenen Nationalstaates. Das europiische Gleich-
gewicht lieh auch den kleineren Volkern die Aussicht auf Erfolg.

Vielleicht der wichtigste unter diesen Faktoren ist die Entstechung des
modernen, grofSraumigen, gentralisierten und ommipotenten Machistaates. Vorab
der auflenpolitische Druck fiithrte zur Schaffung grofrdumiger — d. h.
meist mehrsprachiger — und gleichzeitig intensiver Staatswesen, zu einer
staatlichen Machtausdehnung in dreifacher: raumlicher, personlicher und
sachlicher Richtung.

1. Voran steht die ungeheure Raumerweiterung des modernen Flichen-
staates, der Ubergang vom zusammengesetzten Territorialstaat, von einem
Konglomerat buntscheckiger Hoheitsrechte, von der bloBen Personal-
union zum modernen, groBriumigen Einheitsstaat.

Im Mittelalter spielte intensives politisches Leben sich in der Regel im
kleinen Raum ab. Es gab keinen Staat, der gleichzeitig groflrdiumig und
intensiv, d. h. ganz zentralisiert war. Das abendldndische Kaiserreich er-
fafite die Masse seiner Angehorigen nur schwach. In unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem Grofteil ihrer Leute standen nur politische Korper
kleineren Umfanges von hochstens 1ooo0co km?; die meisten politischen
Gebilde Mitteleuropas waren viel kleiner, Ortsvogteien und dergl.

Als seit dem Spidtmittelalter der Reichstraum sich verfliichtigte, rafften
chrgeizige Dynastien viele solcher Kleingebilde zusammen, durch Krieg,
Kauf, Heirat und dergleichen. Aber dieses Staatenkonglomerat war zu-
nichst einzig durch Personalunion, durch den Herrscher, zusammenge-
halten; jeder Einzelstaat betrachtete den andern als Ausland, behielt seinen
besonderen LandesausschuB3 (Landstinde), duldete nur landsmidnnische
Beamte. Der michtige aullenpolitische Druck der Neuzeit, aber auch ver-
waltungstechnische, innen- und wirtschaftspolitische (merkantilistische)
und andere Griinde veranlaBten in der Folge, im Zeitalter des Absolutis-
mus, die Fiirsten, ihre verschiedenen Staatengebilde, die alle bisher blof3
durch Personalunion verkniipft waren, immer mehr zu einer Verwal-
tungseinbeit zusammenzuschweillen, einen weitrdumigen Einheitsstaat zu
schaffen.

Mit diesem allmihlichen Ubergang vom lockeren Staatenkonglomerat
zum grofriumigen, zentralisierten Einheitsstaat begann die Frage der
Staatssprache in den Vordergrund zu treten.

1 Die Entwicklung setzt sich iiber das Zeitalter des Absolutismus hinaus fort; namentlich
die Revolutions- und napoleonischen Kriege haben eine Unzahl kleinster, kleiner und mitt-
lerer politischer Korper in groBere Einheitsstaaten eingefiigt.
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Die neuen groBen Einheitsstaaten waren hiufig {ibernational. Denn
die vielen buntscheckigen Territorien, die jetzt aus der Personalunion in
den Einheitsstaat {ibergefiihrt wurden, waren von den Fiirsten, man
denke an die Habsburger, wohl nach dynastischen oder geographischen,
gelegentlich auch konfessionellen Gesichtspunkten, nicht aber mit der
Absicht nach ethnischer oder sprachlicher Gleichheit oder auch nur Ver-
wandtschaft zusammengerafft worden. Im Gegenteil: die Herrschaft iiber
Territorien verschiedener Nationalitit bot den absolutistischen Fiirsten noch
die erwiinschte Méglichkeit, die einzelnen Staatsgebilde gegeneinander aus-
zuspielen. Umfal3ten aber die friheren kleinriumigen Einzelterritorien ge-
wohnlich nur Splitter eines Volkstums, so verkniipfte nun der grof3-
riumige Einheitsstaat mehrere Sprachgenossenschaften ganz oder teilweise.
Schon aus praktischen Griinden erstrebte der zentralisierte Grof3staat auch
eine einheitliche Awmtssprache, Staatssprache in allen seinen Lindern, die Ab-
schaffung oder Einschrinkung der territorialen Amtssprachen. Doch diese
Neuerung 16ste nun vielerorts die schirfsten Konflikte aus; besonders hart
wurde der Zusammenstol3 in jenen mittel- und osteuropiischen Monarchien,
wo die Zentralisation, in Angleichung an die erfolgreichen Weststaaten, erst
spit — im Zeitalter des aufklarerischen Selbstbestimmungsrechtes —, dafur
um so rascher und riicksichtsloser in Angriff genommen wurde, wie in der
Habsburgermonarchie Josefs II. oder im Ruflland des 19. Jahrhunderts. Hier
stemmten die betroffenen Volker, zum Teil erst jung angegliedert wie die
Polen oder Finnen, sich mit aller Kraft wider den geplanten Einheitsstaat.
Die Belgier und die Magyaren wehrten sich gegeniiber Josef II. fiir ihre
alte Sonderstellung, fiir ihre eigene, mit der Krone Habsburg blof3 duller-
lich, in Personalunion verkniipfte Staatlichkeit. Um die fremden Beam-
ten, die Vertreter des geplanten monarchischen Einheitsstaates, fernzu-
halten und sich selber zu regieren, schritt man zum Gegenangriff; ein
witksames Mittel dafiir bot die demonstrative Betonung des eigenen
Sprachtums. Da die fremden Beamten dieses ablehnten und seiner nicht
oder weniger michtig waren, so wiirden die Amter, die politische Fiih-
rung, den Einheimischen verbleiben. Im Kampf gegen die Wiener Zen-
tralisationspolitik ersetzten z. B. die Magyaren die bisherige Staatssprache
Ungarns, das Lateinische — dessen ja auch die Wiener Funktionire kundig
waren —, durch das Magyarische, das die Deutschen nur sehr schwer er-
lernen. Die Magyaren vollzogen diesen Schritt, trotzdem nun auch der
kroatische Adel der Stefanskrone, tiber diese sprachliche Neuerung ent-
ristet, in schirfsten Gegensatz zu ihnen trat.

2. Nicht minder bedeutsam war auch die Befugnissteigerung des neu-
zeitlichen Staates nach der persinlichen Richtung hin. Die unmittelbare
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Herrschaft des fritheren Staates erstreckte sich in der Regel nur auf eine
Minderzahl seiner Bewohner, auf bestimmte Schichten, die privilegierten
staatsunmittelbaren Stinde: Adelige und geistliche Grundherren und
Stidte sowie Kronhorige. Die Hauptmasse der Bevilkerung, die Bauern,
waren z. T. seit dem Frithmittelalter, z. T. infolge neuzeitlicher Ver-
schlechterung, dem Staat nicht unmittelbar unterstellt, vielmehr mediati-
siert, namentlich im Osten Europas; als Leibeigene oder Horige von Guts-
herren standen sie unter gutsherrlicher Justiz und Verwaltung. Der Abso-
lutismus, zuletzt der aufgeklirte Despotismus, aber auch die franzosische
Revolution und ihre Nachwirkungen hoben die politischen Hoheitsrechte
der Gutsherren auf und schufen einen a/lgemeinen und direkten (wenn
auch noch nicht notwendig ,,gleichen®) Untertanenverband. Mancherorts
wurde der Staat erst jetzt aus einem nationalen ein Ubernationaler Staat:
in den bohmisch-Osterreichischen Erblanden z. B. bestand das Staatsvolk
bis 1778 nur aus Deutschen: Stidtern und Adeligen (die tschechische
Aristokratie hatte sich verdeutscht); erst jetzt wurden auch die Hintet-
sassen der Gutsherren, z. B. die tschechischen Bauern, ein unmittelbarer
Gegenstand staatlicher Betitigung. Das 19. Jahrhundert hat diese Politik
kriftig weitergefithrt. An Stelle der zwei- oder mehrsprachigen Gutsherten
trat nun der Staatsbeamte mit seiner Staatssprache diesen Schichten gegen-
tber. Aber die Bauern verstanden nur ihre Mundart, ihre Lokalsprache.
Da die Bauernkinder keine Zeit hatten, eine andere Sprache zu lernen,
so kam als Schulsprache einzig die Muttersprache in Frage; auch die
Beamten konnten im lokalen Verkehr die Sprache dieser Schichten nicht
umgehen: der gleiche Staat, der an der Verminderung des Sprachwirrwarts,
an einer Einheitssprache interessiert war, muflte somit gleichzeitig 4
lokale Sprache pflegenl. Selbst Josef II., der das Deutsche bei seinen Vélkern
als Amtssprache einfithrte, forderte im Interesse der Lokalverwaltung
auch das Tschechische, Ruminische, Siidslawische, freilich nur auf den
unteren Schulstufen. Da die Bauerndialekte ja doch bestanden und in den
Familien und in der lokalen Kirche (von den Ortsgeistlichen) gepflegt
wurden, hitte eine sofortige und konsequente Sprachvereinheitlichung
bis zum Volksschulwesen hinunter, wie Ruflland sie durchzusetzen vet-
suchte, den Unterricht und das Verhiltnis der Bauern zu ihren neuen
Herren, dem Staat, unertriglich belastet. Auf jeden Fall aber sind durch
diese persinliche Machtausdehnung des Staates die sprachlichen Schwie-
rigkeiten, die schon durch die Zusammenfassung mehrerer Territorien zum

! Analog hat auch die mittelaltetliche Kirche mit ihrer lateinischen Amts- und Kultut-
sprache fiir die lokalen Bediirfnisse des gemeinen Volkes (Predigt usw.) die Volkssprache
benutzt und vielerorts kultiviert.
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Einheitsstaat erwachsen waren, noch gesteigert worden. Am meisten in
Osteuropa; denn aus Griinden historischer Art gebrauchten hier jene
Schichten, die durch die personliche Kompetenzerweiterung vom Staate
neu ergriffen wurden, die biuerlichen und niederen Kreise, vielfach eine
vollig andere Sprache als die Herrenklasse ihres Territoriums.

3. Diese riumliche und vorab die personliche Konzentration steht in
engster Wechselwirkung mit einer dritten Machtsteigerung des modernen
Einheitsstaates, mit seiner sachlichen, inhaltliichen Kompetengerweiterung. Der
mittelalterliche Staat, gar wenn er groBriumig war, wie z. B. das Deutsche
Reich, besaB3 sehr wenige Befugnisse. Gesellschaftliche Verbinde, einst die
Sippe, dann die Kirche, die Grundherrschaft, die Stadt u. a. besorgten
cine Fille von Aufgaben, die heute dem Staate zufallen. Die staatlichen
Rechte waren durch altes Herkommen enumerativ beschrinkt. Nach
mittelalterlicher Anschauung konnten sie nur durch Zustimmung aller
Interessierten erweitert werden; so ist die Steuer urspringlich eine Bitte,
»Bede“; der Staat bittet die Angehorigen um eine freiwillige Leistung;
im Vetorecht des Einzelnen (Liberum Veto) lebte diese mittelalterliche
Staatsauffassung z. B. in Polen bis ins 18. Jahrhundert fort. Aber wie den
neuzeitlichen Kampf der Michte nur jene tberlebten, die die riumliche
Konzentration durchfithrten, so behaupteten sich gleichfalls nur solche
Staaten, welche durch ihre Kraftsteigerung sich den aullenpolitischen Be-
dirfnissen anpaBten. Nicht nur Staatsaufsicht, sondern geradezu Verstaat-
lichung, staatlicher Eigen-, ja Monopolbetrieb, setzt sich durch. Die ab-
solute Monarchie enteignete weitgehend die gesellschaftlichen, nebenstaat-
lichen Michte: die Kirche, den Feudalhertn, die Kommune. Verwaltung,
Justiz, Heer, Wirtschaftsleben, Unterrichtswesen wurden z. T. so griindlich
verstaatlicht, daB3 z. B. der staatliche Charakter des Heerwesens uns heute
wie eine Selbstverstindlichkeit erscheint: und doch hatte noch im DreiBig-
jahrigen Krieg der Staat seine Kriegfithrung z. T. ebenso in Kommission
vergeben (Wallenstein!), wie er heute einer Privatfirma den Bau eines
Postgebiudes vergibt. Gerade der GrofBstaat iibt heute Befugnisse aus,
wie sie frither schon aus technischen Griinden hochstens der Kleinstaat,
vorab der Stadtstaat bewiltigen konnte. Mit der rdumlichen und persén-
lichen ist gerade auch die sachliche Kompetenzsteigerung des Staates durch
den monarchischen Absolutismus durchgefiihrt worden, entsprechend seiner
nivellierenden und uniformierenden Tendenz. Namentlich der axfgeklirte
Despotismus des 18. Jahrhunderts (Josef I1.) hatte die Bewegung beschleu-
nigt. Man méochte nun glauben, die liberale und demokratische Tendenz
des Aufklirungszeitalters, die ja eine Reaktion gegen den omnipotenten
und monarchischen Staat darstellt, hitte dem entgegengewirkt. Tatsichlich
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aber haben diese Richtungen die bisherige Staatsentwicklung fortgesetzt:
wohl forderte der Liberalismus den Abbau des Polizei- und Wirtschafts-
staates, aber in seinem Weltanschauungskampf gegen die Kirche hat er
dem Staat noch neue Kompetenzen zugefithrt, neben der Zivilstands-
gesetzgebung vorab den ganzen Unterricht zwecks Ersetzung konfes-
sioneller Privatschulen durch parititische, neutrale, ja konfessionslose bzw.
freidenkerische Staatsschulen. Und wo der Liberalismus gegentiber dem
Staat die privatwirtschaftliche Tendenz durchsetzte, haben deren Mil-
stinde — das Manchestertum — zur Reaktion gefiihrt, die unter dem Schlag-
wort des anderen Aufklirungspostulates, der Gleichheit — der politischen
und der sozialen Demokratie — dem Staat im 19. und 20. Jahrhundert
eine Fulle von Wirtschaftskompetenzen zubrachte: Aufsichtsrechte, Staats-
betriebe, eine noch stirkere Verstaatlichung des Wirtschaftslebens als zur
Zeit des absolutistischen Merkantilismus; insbesondere mit der Verstaat-
lichung der Verkehrsmittel wurde auch das Problem der Verkehrssprache
akut, das bei einem Privatbetrieb nicht vorlag. Endlich fillten liberale
und demokratische Stromungen vereint die Reste kirchlicher und feudaler
Sonderstellung. Die dulerste Konsequenz des Aufklirungsdemokratismus,
der Sogialismus, hat erst recht den Staat zum Herren des gesamten Wirt-
schaftslebens zu machen versucht. Die Fortdauer, ja Steigerung der inter-
nationalen Spannung fihrte vollends im 19. Jahrhundert zu einem weiteren
Schritt im Heerwesen, der auch durch die modernen Verkehrsmittel be-
giinstigt wurde: hatte der Absolutismus die Verstaatlichung des Séldner-
heetes durchgesetzt, so fithrte das 19. Jahrhundert die allgemeine Wehr-
pflicht ein und warf damit das Problem der Heeressprache auf: Der Soldner
— wie heute noch in den Fremdenlegionen — mag sich der Kommando-
sprache des Fiursten fugen, in dessen Dienst er durch freien Vertrag,
gegen Handgeld, tritt. Wird aber der Staatsbiirger als solcher zum meht-
jihrigen Zwangsdienst einberufen, so will er zu dieser Leistung nicht
noch eine fremde Kommandosprache in Kauf nehmen, die tibrigens den
Minderheitsvolkern auch die Offizierslaufbahn erschwert.

V.

Neben der dreifachen Kompetenzsteigerung des modernen Staates hat
aber auch ein zweiter politischer — letztlich sozialer — Vorgang die
Politisierung der Sprache begtinstigt: die Demokratisierang der modernen
Gesellschaft und des modernen Staates. Diese seit der Aufklirung in
michtigem Aufschwung begriffene Entwicklung brachte Schichten zur
politischen Mitsprache, ja zur Fuhrung, die meist einzig ihre Heimat-

428



sprache beherrschten und diese in ihrem Staat zu alleiniger Geltung zu
bringen suchten. Die aristokratische Gesellschaft dagegen, die in der vor-
angegangenen absoluten Monarchie und im Adelsstaat tonangebend ge-
wesen war, beherrschte mehrere Sprachen und sah es in der Regel nicht
einmal gerne, wenn untere Schichten sich auch die Sprache der Ober-
schicht aneigneten; die Bauernidiome schienen ihr geeignet, die unteren
Klassen im politischen Schlaf zu erhalten (man denke an die Haltung
der deutschen Barone und Patrizier im Baltikum).

Schon die Vorstufe der Demokratisierung — der Kampf um das all-
gemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht — vergiftete die Be-
zichung zwischen den Sprachgemeinschaften iiberall dort, wo ein irmeres
Sprachvolk sich durch das Zensus-Wahlrecht benachteiligt sah, z. B. die
Flamen in Belgien gegeniiber den wohlhabenderen Wallonen. Mancher-
orts haben die verschiedenen Sprachvoélker in gemeinsamer Front wider
den absolutistisch-monarchischen Staat zusammengestanden: im Augen-
blick, wo sie den gemeinsamen Gegner zum Einlenken gezwungen und
eine mehr oder weniger demokratische Regierungsform, eigenes Mit-
spracherecht erkimpft hatten, brach das Biindnis auseinander, entbrannte
der Kampf der Sprachgemeinschaften untereinander. Man denke an die
Entwicklung in der Habsburger Monarchie oder in der Duma von 1904
in RuBland!

Nur zu leicht begiinstigten in mehrsprachigen Staatswesen die sprach-
lichen Mehrheiten oder die historisch einfluBlreichsten Sprachgruppen ihre
eigene Sprache, suchten sie als alleinige Staatssprache durchzusetzen, nicht
bloB zwecks Vereinfachung der staatlichen Technik, sondern um ihren
Sprachgenossen eine Vorzugsstellung zu verschaffen. Denn in der Staats-
laufbahn, die ohnehin durch die gewaltige Zunahme der Staatsbefugnisse
eine immer groBere Rolle spielte, ist derjenige im Vorteil, der die Staats-
sprache von Haus aus beherrscht und nicht als Fremdsprache lernen muf3;
er hat Krifte frei fiir andere Aufgaben.

War dann gar die bevorzugte oder einzig geduldete Staatssprache ein
Idiom von kleiner oder mittlerer Raumgeltung, so leisteten die Minder-
beiten, die einer GroBsprache angehdrten, erbitterten Widerstand; so die
Belgier franzosischer Zunge gegeniiber dem Niederlindischen bzw. dem
Flimischen, die Deutschen gegen das T'schechische oder Polnische. Begreif-
lich: zwang man doch aus reiner Staatsrison diese Minderheiten zur Er-
lernung eines Idioms, das fiir ihr privates Fortkommen entbehtlich, dazu
meist literaturirmer war und ihnen nicht selten schlecht in die Kehle
paBte. Eine solche Sprachminderheit blieb aber dann noch unzufrieden,
wenn die Mechrheit ihr entgegenkam und Doppelsprachigkeit zugestand,
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etwa Tschechisch und Deutsch, Franzosisch und Flimisch; auch einen
solchen Zustand empfanden jene Minderheiten als ein ihnen auferlegtes
unverhiltnismidBiges Opfer: immer noch mufiten ihre Angehérigen, wenn
sie die Laufbahn des Politikers, des Beamten oder Offiziers wihlten, eine
Kleinsprache beherrschen, die ihnen weniger wichtig schien (das Tschechi-
sche, das Magyarische). Nicht ein doppelsprachiger Gesamtstaat, sondern
einsprachige Provinzial- oder Kommunalautonomie war ihr letztes Ziel.

Ganz unheilvoll tirmten sich die Schwierigkeiten, wenn nicht nur
einige, sondern viele Sprachgenossenschaften in einem und demselben
Staate saflen; dann durften manche schon aus technischen Griinden nicht
hoffen, dal} ihre Lokalsprache, etwa das Ruminische oder das Ruthe-
nische in der Donaumonarchie, zu einer anerkannten Staatssprache wiirde.

Die Demokratisierung hat alle diese Schwierigkeiten mehr zum Be-
wufitsein gebracht. Die allen Sprachgruppen zugute kommende, zweite
groBle Errungenschaft des demokratischen Staates: die personlichen Frei-
heitsrechte (Pressefreiheit, Vereins- und Versammlungsfreiheit usw.), er-
leichterte auch den Kampf der Gruppen. Was half einer Sprachenminderheit
die Demokratie, das schonste juristische Mitspracherecht, wenn sie sich
tatsichlich verkiirzt glaubte, wenn sie dauernd einer anderssprachigen
Mehrheit gegentberstand und sich von ihr fiir alle Zukunft in lebens-
wichtigen Fragen uberstimmt fihlte (wie die Iren in England bis 1921)?
In einem solchen Fall stellt die Minderheit in der Regel sich wider den
Staat selber und heischt einen Abbau der Zentralisation, wie dies rdumlich
geschlossene Minderheiten bei einer dauernden Majorisierung ja durch
alle Geschichte hindurch gefordert haben. Die modernen Sprachminder-
heiten verlangen die Riickgingigmachung jener territorialen Zusammen-
fassung und Vereinheitlichung, die von der absoluten Monarchie der
letzten Jahrhunderte durchgefithrt und von den mehr oder weniger demo-
kratisierten Gegenwartsstaaten ibernommen worden war; sie begehren
eine Neuaufteilung des Staates, diesmal nach sprachlichen Einheiten, Au-
tonomie der Sprachgemeinschaften in allen Fragen, die sich irgendwie
sprachlich auswirken — und welche wirken sich nicht so aus! —, Abbau
zum Bundesstaat, zum Staatenbund, zur Real- oder Personalunion. Real-
union erreichten die Magyaren fir die Stefanskrone 1867, blofie Personal-
union mit Serbien war seit 1919 die Forderung gewisser kroatischer Kreise.
Erreichen die Sprachminderheiten die Autonomie nicht giitlich, so lieb-
dugeln sie — bzw. ihre Intellektuellen — mit den Nachbarstaaten, in
welchen ihre Sprachgenossen die Mehrheit oder das alleinige Staatsvolk
sind; der Anschluf3 an ihn, die Befreiung durch ihn wurde das Schlagwort
der unerlosten Minderheit, der Irredenta.

430



Alle diese sprachlichen, nationalen Gegensitze steigern sich noch, wenn
die Sprachgrenzen ganz oder teilweise durch nichtsprachliche Faktoren:
geographische, historische, wirtschaftliche, konfessionelle, kulturelle, so-
ziale Verschiedenheiten und Ressentiments verstirkt werden; ja diese
anderen Momente bilden nicht selten den urspriinglichen Antrieb — nur
die ressentimentbeladenen irischen Kelten, nicht jene von Wales und Schott-
land, wollten von GroBbritannien los. Oder es wird ein alter landschaft-
licher Partikularismus und Separatismus, der sich mit dem ihm aufge-
zwungenen Finheitsstaat immer noch nicht abgefunden hatte, durch eine
mehr oder weniger bewulite, ja kiinstliche Wiedererweckung eines halb-
erstorbenen Provinzialidioms neu aufgefrischt und sprachlich national
legitimiert. So wachsen sich iltere Gegensitze auch (oder wieder) zu sprach-
lichen aus. Man denke an die z. T. kinstliche Regeneration des Irischen,
des Norwegischen, des Katalonischen.

Gerade wo historische, geographische, konfessionelle, soziale und dhn-
liche Gegensitze hinzutraten, hitte nun sicherlich der Einheitsstaat am
klugsten getan, rechtzeitiy eingulenken, seinen Nationalititen eine gewisse
Autonomie zu gewihren, auf dal3 die nationale Bewegung nicht die Wen-
dung zur Staatsfeindlichkeit, zum Abfall nehme. Wenn das mancherorts
versiumt wurde, so lag die Schuld nicht immer nur an der Kurzsichtig-
keit und an der mangelnden Opferbereitschaft der herrschenden Sprach-
gruppen. Es war leichter, nach einer Nationalititenfoderation zu rufen,
als sie durchzufithren. Die Donaumonarchie z. B. befand sich zwischen
Scylla und Charybdis: machte die Wiener Regierung den Tschechen Zu-
gestindnisse, so verbitterte sie die Deutschen in Bohmen und in Cislei-
thanien iiberhaupt; versprach sie den bohmischen Deutschen nationale
Autonomie, so klammerten die Tschechen sich an die geschichtliche und
geographische Einheit des Landes und wollten die steuerkriftigen Deut-
schen nicht kampflos preisgeben. Kam Wien der Forderung der Magyaren
auf Eigenstindigkeit des ungarischen Konigreiches entgegen, wie 1867
unter dem Druck des Deutschen Krieges, so forderten nicht nur die Tsche-
chen ein Gleiches (die Sonderstaatlichkeit der Wenzelskrone), sondern
es entbrannte der separatistische irredentistische Wille der Ruminen, Siid-
slawen und Slowaken; hitten jedoch die Habsburger diesen Gruppen
Gleichberechtigung verschafft, so hitten sie mit der Todfeindschaft, dem
Abfall der Magyaren rechnen miissen. Gewihrt der Einheitsstaat einer
cinzelnen Gruppe (Frankreich etwa den deutschen Elsissern) eine recht-
liche Sonderstellung, so weckt und stirkt dies sofort den Partikularismus der
anderen nationalen Minderheiten (der Basken, Bretonen, Korsen): die schwer
erkimpfte Frucht langer Jahrhunderte, die Staatseinheit kommt in Gefahr.
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YI.

Die Sprachenfragen versteiften sich innen- und aulenpolitisch um so
meht, als alle Staaten und Regierungen, denen dies realpolitischen Gewinn
brachte, inzwischen die Gedankenwelt der Romantik zielbewul3t aufge-
griffen und in ihren Dienst gestellt hatten. Die Staatsraison bediente sich
der nationalstaatlichen Ideologie als eines Propaganda- und Machtmittels,
als einer neuen Legitimation.

Gerade der neuzeitliche Staat fordert ja von seinen Angehorigen un-
erhorte finanzielle, militdrische und moralische Opfer, und fiir seine Macht-
anspriiche bedarf er dringend einer Rechtfertigung, nach auBen und nach
innen. Die rein staatspolitische Motivierung durch die Regierung geniigt
nicht, die eisigen Regionen des Machtpolitischen vermégen nicht, die Herzen
des Volkes dauernd zu erwirmen. Der Machtpolitiker pflegt daher seinen
Staatsegoismus zu verbiillen, seinen Staat vor der Welt in den Dienst an-
derer, hoherer, kultureller, absoluter Werte zu stellen, um so die offent-
liche Meinung seines eigenen Landes, ja auch jene der Nachbatstaaten zu
gewinnen. Gerade der moderne Staat mit seiner enormen Befehlsgewalt
bedarf mehr als je der moralischen, d. h. kulturellen Rechtfertigung.

Wo die monokratische Regierungsform den demokratischen und libe-
ralen Ideen wenig Entgegenkommen zeigt, mul} sie, um die Intellektuellen
zu gewinnen, das populire nationale Schlagwort um so mehr in den Vor-
dergrund riicken. Aber auch die moderne Demokratie hat eine weitere
Rechtfertigung notwendig; denn auch in ihr stellten sich Enttiuschungen
ein, weil im modernen grofiriumigen Volksstaat (anders als in den kleinen
Republiken, wie sie frither die Regel waren) naturgemill der Einflul3 des
Einzelnen auf die politische Willensbildung nicht allzu grof3 sein kann.
Zudem ist zur Milderung der Partei- und Wirtschaftsgegensitze ein tiber-
briickender Staatsgedanke unerliBlich.

Nun hatten die bisherigen Legitimationen, die dynastische und die
religitse, zuletzt gerade durch die Aufklirung ihre politisch werbende Kraft
im Abendland stark eingebiif3t, die dynastische gegeniiber der demokrati-
schen Idee, die religiose gegeniiber der Sikularisierung der modernen Welt.
Das Bediirfnis nach einer neuen Rechtfertigung dringte sich auf. Da bot
nun, seit der Romantik, der Gedanke der Sprachnation sich dar. Er ist auf
den verschiedenen Schauplitzen im wesentlichen in der Reihenfolge ent-
standen, in der die Aufklirung, getragen von der biirgerlichen Intelligenz,
ihren Einzug hielt: Vom westlichen Ursprungsherd strahlte die Bewe-
gung nach Mitteleuropa, von dort nach dem europiischen Osten, dann
nach Asien aus. Die Verweltlichung des modernen Denkens iiberwand
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die konfessionellen Schranken innerhalb einer Sprachgemeinschaft (etwa
in Deutschland) und lockerte das Gefiige mehrsprachiger, konfessionell
verkniipfter Staaten wie der Donaumonarchie oder Belgiens. Damit gab
sie geistig freie Bahn fiir die nationale Ideologie. Diese wurde von Mono-
kratie und Demokratie leidenschaftlich aufgegriffen. Ein Erzeugnis der
modernen sikularisierten und demokratischen Kultur, hatte sie den Vor-
zug, das ganze Volk wertikal, durch alle Schichten hindurch, aufs tiefste
zu erfassen und gleichzeitig horigontal gegeniiber den anderen Sprachvél-
kern auf die einfachste und schirfste Weise zu scheiden, also eine staat-
liche Sonderlegitimation zu schaffen. Sie konnte in féderativer Form
(Deutsches Reich unter Bismarck) und als Einheitsstaat (Italien) verwirk-
licht werden. Pazifisten sahen in einer Gesellschaft von Nationalstaaten
das Zukunftsbild eines beruhigten, friedlichen Europas; Machtmenschen
aber erkannten in ihm eine Rechtfertigung fiir die staatliche Expansion,
auch gegen den Willen der zu Erobernden (z. B. ElsaB3!), ja eine Chance
fir die Herrenstellung des eigenen, auserwihlten Sprachvolkes und Natio-
nalstaates.

Der Expansionswille des Staates richtet sich nicht mehr, wie friher,
vorwiegend nach geographischen, wirtschaftlichen, ja dynastischen Ge-
sichtspunkten, vielmehr — um den Schwierigkeiten einer mehrsprachigen
Staatszusammensetzung aus dem Wege zu gehen — vorab in der Rich-
tung auf die Gleichsprachigkeit; PreuBlen z. B. hielt die Ostpolitik an
und stellte sich auf Deutschland um.

Wie je und je das religidse, so sollte jetzt das nationale Schlagwort
die Macht des eigenen Staates steigern, indem es die anderen Staaten
politisch schwichte, mehrsprachige Gegnermichte auflockerte und in un-
gefihrliche kleine Nationalstaaten zertriimmerte. In diesem Sinne riefen
die Machtpolitiker nicht nur die sprachgleichen und sprachverwandten,
sondern auch die sprachfremden Volker zum Kampfe auf. So haben Bis-
marck und die italienischen Staatsminner die italienischen, ungarischen,
slawischen Volker des Donaustaates aufgerufen. Der Begriinder des Deut-
schen Reiches forderte die Magyaren ebenso und aus gleichen machtpoli-
tischen Griinden zum nationalen Freiheitskampf wider das Wiener Deutsch-
tum auf, wie einst der katholische Franzosenkonig die Libertit der pro-
testantischen deutschen Fiirsten gegeniiber dem katholischen Habsburger-
reich unterstiitzt hatte. Selbst iibernationale Reiche, die grundsitzliche
Gegner des Nationalprinzips hitten sein miissen, haben realpolitisch ohne
Zaudern dieses Rezept des Divide et Impera an andern mehrsprachigen
Staaten erprobt: die Wiener Regierung 1849 an Ungarn; Rullland am
Habsburgerreich und an der Tiirkei, die Zentralmichte an dem Zarenreich,
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das Britische Empire am ottomanischen Reich und nach 1917 gar an dem
bolschewistischen Ruf3land.

Wir erkennen: es sind nicht nur die immanenten Tendenzen der Einzel-
staaten, es ist vor allem die Eigenart des modernen europiischen, ja pla-
netaren Staatensystems, des Gleichgewichtsprinzips, das den nationalen
und nationalstaatlichen Ideen einen so michtigen Siegeszug verschafft hat,
wie denn ja auch die aus diesem Staatensystem erwachsende internationale
Spannung die letzte Ursache jener ungeheuerlichen Kompetenzsteigerung
des modernen Staates, zum Teil auch der Demokratisierung gewesen ist.
Kein Gleichgewichtssystem in der Weltgeschichte hat so lange gewihrt,
und jedes andere war kleinrdumiger, fiir ein engeres Gebiet giltig und
hat nie einen ganzen Kontinent oder gar die ganze Erde einbezogen. Nur
dank dieser universellen Wechselwirkung wurde auch die Griindung
mittlerer und kleinerer Nationalstaaten moglich. Gerade die jingste Ent-
wicklung in den letzten zwei Menschenaltern, jene unerhdrte Ausdehnung
des weltgeschichtlichen Schauplatzes, die zwischenstaatlichen und wirt-
schaftspolitischen Wechselwirkungen tber den gangen Erdball hinweg,
148t selbst Inhaber einer kontinentalen Vorherrschaft und die groften
Reiche der Welt nicht mehr als uniiberwindlich erscheinen; fremde Erd-
teile bringen die moralische und materielle Hilfe. Das romische Imperium
wiirde heute die Kelten nicht mehr restlos meistern. Nicht zuletzt in Hin-
sicht auf die offentliche Meinung der Vereinigten Staaten hat das Britische
Weltreich 1921 Irland als Freistaat anerkannt.

V1L

Gewill mag der nationalstaatlichen Idee, schon aus technischen Griin-
den, noch mancher Erfolg beschieden sein. Doch ist sie kaum das letzte
Wort der Weltgeschichte.

Die gleiche Kraft, die dem Nationalstaat zum entscheidenden Durch-
bruch verhalf, die Staatsraison, wird ihn auch wieder iiberwinden. Niemals
wird die Staatsraison ihr Eigenstes, das rein politische Interesse, opfern.
Sie wird sich so wenig fiir immer mit der Sprachgemeinschaft identifi-
zieren, wie frither dauernd mit der religiosen Idee. Rein politische Et-
wigungen, der Wille zur Vorherrschaft, die Erhaltung oder Gewinnung
des Gleichgewichtes, werden immer wieder Nationalstaaten zur iiberna-
tionalen Expansion oder zum tibernationalen Zusammenschlul} veranlassen
(man denke an die Verhiltnisse im Balkan, an der Donau, im Baltikum); geo-
politische Bediirfnisse: ein guter Zugang zum Meer (RuBland!), ein mili-
tirisch haltbarer Staatsraum, Autarkie des Wirtschaftsgebietes und dgl.
halten sich nicht an sprachliche Grenzen. Nicht nur wird der National-
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staat nicht das letzte Wort der Geschichte sein, er ist es heute schon nicht.
Nur die Besiegten des Weltkrieges sind sprachlich einheitliche National-
staaten geworden, die Siegermichte nicht, sie greifen iiber die Sprach-
grenzen hinaus. Die Sieger von Brest-Litowsk und nachher jene von
1918/20 lieBen das Prinzip nicht gegen sich gelten. Durch das Schlagwort
von der nationalen Gleichberechtigung und Selbstbestimmung des deut-
schen Volkes ist das Dritte Reich seit 1933 emporgekommen; mit der
Einverleibung des tschechischen Siedlungsraumes und der Okkupation
der Slowakei hat es diese Ideologie im Mirz 1938 ebenso preisgegeben wie
Italien neuerdings durch die Einverleibung Albaniens. Wer fiir sich die
Freiheit erkdmpft hat, unterliegt nachher leicht den Versuchungen der
Macht. Aber wenn der siegreiche Nationalstaat die Sprachgrenzen we-
sentlich {iberschreitet, so mul3 er wohl zuletzt das Volkstum der Neuge-
wonnenen Zhnlich tolerieren wie der konfessionell einheitliche Staat es
schlieBlich getan hat, als er in der absolutistischen Zeit die Konfessions-
grenzen Uberschritt: Preullen hat in Schlesien die Andersgliubigen nicht
mehr zwangsweise bekehrt, ausgetrieben oder ausgerottet. Wie die Staats-
raison selber damals zu religioser Toleranz fiihrte, so erheischt sie wohl in
Zukunft die groBere sprachliche Duldung.

Der vollendete, simtliche Sprachgenossen (und nur diese Sprachge-
nossen) erfassende Nationalstaat liegt nicht einmal im Interesse der Na-
tionalkultur. Die Hoffnung der Romantik, der Staat werde ein uneigen-
nitziger Hiiter und Forderer der nationalen Kultur sein, hat sich nicht
erfillt und konnte sich nicht erfiillen. Der Staat folgt seinen eigenen Ge-
setzen; er hat vielerorts die Kulturnation als Legitimation, als Machtmittel
beniitzt, sie unterworfen und gleichgeschaltet, den Reichtum ihres Wesens
erstickt, so wie es Goethe in seinem Gesprich mit Eckermann vom 23.
Oktober 1828 vorausgesehen hat. Grofle Kulturnationen, wie die helle-
nische der Antike, die italienische der Renaissance, die deutsche um 1800,
sind nicht trotz, sondern gerade wegen ihres politischen Pluralismus,
wegen ihrer Gliederung in verschiedene Staaten zu weltgeschichtlicher
Hohe gelangt. Das Dasein mehterer Staaten in ein und demselben Sprach-
und Kulturraum hat es einigen von diesen, Athen, Florenz, Weimar er-
méglicht, kulturelle Sonderwege zu beschreiten, unabhingig von den poli-
tisch erfolgreichen Staaten der gleichen Sprachgemeinschaft. Gerade die
europiischen Nationalkulturen sind zu mannigfaltig und zu spannungs-
gesittigt, als daB} sie durch Einpressung in ein einziges politisches Gefil3
nicht litten. Die franzésische Kultur hat aus der protestantischen West-
schweiz und aus dem wallonischen Belgien, gerade weil sie aullerhalb des
franzGsischen Staates standen, wertvolle Kraftzuschiisse empfangen.
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Die verschiedenen Teile der Kultur- und Sprachgemeinschaften haben
so die Moglichkeit, geistige Sonderwege zu gehen und Werten Asyl zu
gewihren, die im iibrigen nationalstaatlichen Raum voriibergehend auBer
Kurs stehen oder geradezu verfemt sind. In mehrsprachigen Staaten wie
in der Schweiz haben die einzelnen Sprachgruppen auBerdem die Mission,
Giiter der andern Sprachvolker aufzunehmen und den auslindischen Sprach-
briiddern weiterzugeben!.

Wie die Staatsraison und die Nationalkultur einer nationalstaatlichen
Fesselung widersprechen, so auch der Mensch. Denn der Mensch und die
menschliche Kultur erschépfen sich nicht im Nationalsprachlichen.
Immer wieder wird es groBe Gruppen von Sprachgenossen geben, die
einem anderen Staate gehoren wollen als dem nationalen, weil ihnen
dieser andere — denken wir an die Elsisser und an die schweizerischen
Sprachgruppen — menschlich mehr entspricht als der Nationalstaat. Die
letzten und hochsten Giiter der Kultur sind nicht Erzeugnisse der mo-
dernen Sprachnationen, sie stammen aus der gemeinsamen Wurzel unserer
Zivilisation, aus der Antike, aus dem abendlindischen Mittelalter und seinen
Auswirkungen hin bis zur Aufklirung. Sie gehtren weder der Kultur-
nation noch dem Nationalstaat, sondern der Menschheit an.

1 Vgl. meine Abhandlung: ,,Die mehrsprachige Schweiz®. Ziirich 1939 [=,,Aufsitze und
Reden®, S, 355—378.]

436



	Über die geschichtlichen Grundlagen des modernen Nationalstaates

